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Zum Thema Transparenz

�Freiwillige unternehmerische Transparenz, …, ist
eine zeitgemäße strategische Option zur
Konfliktreduktion und Steigerung des
Unternehmenswertes, denn sie ist eine
entscheidende Voraussetzung für die Gewinnung,
Wiederherstellung oder Festigung von Vertrauen.“

�Diese (Informationen) sollen den jeweiligen
Stakeholder befähigen, im Rahmen seiner
Beziehungen zum Unternehmen, fundierte
Entscheidungen zu treffen.“

� Quelle: Dr. Volker Klenk, Klenk & Hoursch GmbH und Co. KG
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Transparenz und Stakeholder Quelle: wikipedia
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Die gemeinsame Qualitätspolitik der Freien
Wohlfahrtspflege

• Da die Erbringung qualitätsvoller Dienstleistungen in
einem komplexen Gefüge aus Struktur-, Prozess- und
Ergebnisgrößen erfolgt und Qualitätsentwicklung
zielorientiert gesteuert werden muss, verfolgt die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) einen Managementansatz, der
Qualität in enger Verknüpfung mit den
Steuerungselementen Personal und Finanzen sieht.
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Die gemeinsame Qualitätspolitik der Freien
Wohlfahrtspflege

„….ist mit Qualitätsmanagement auch die Möglichkeit
gegeben, transparent zu machen, was jenseits des
Leistbaren liegt, welches Qualitätsniveau unter den
gegebenen Bedingungen und den zur Verfügung
gestellten Mitteln noch erreichbar ist, und welches
Niveau an Grenzen stößt.“
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Die gemeinsame Qualitätspolitik der Freien
Wohlfahrtspflege

…“Ein weit entwickeltes und breit umgesetztes
Qualitätsmanagement könnte hier als Instrument für ein
sozialpolitisches Monitoring eingesetzt werden, um auf
der Basis von Zahlen, Daten, Fakten und Nachweisen
sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzuzeigen…...“
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Situation Altenpflege

„…Dabei muss klar sein, dass eine Einrichtung der
Altenpflege in unserer Gesellschaft eigentlich kein gutes
Ansehen haben kann. Schließlich kumulieren diese
Häuser das Alter, die Gebrechlichkeit einer Gesellschaft
in komprimierter Form, und wie mit einem Brennglas
zeigen sich dort von Bettlägerigkeit bis schwerster
Demenz die Schattenseiten der Hochaltrigkeit….“

Quelle: Aus den Kommentaren zu Report Mainz vom 09.02.2009
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• Februar 08 Einigung auf die Erarbeitung
eines gemeinsamen Konzeptes

• März 08 Veröffentlichung der Grundzüge
dieses Konzeptes

• April 08 Pretest mit 8 Pflegeheimen

• Mai 08 Statistische Beratung

• Juni 08 Beratung mit Betroffenen- und
Verbraucherorganisationen

Konzept Leistungserbringer
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Konzept Leistungserbringer: 5 Qualitätsbereiche, 36
Kriterien und 69 Unterkriterien

�Alltagsgestaltung und soziale Angebote = 8
Kriterien und 13 Unterkriterien

�Umgang mit gerontopsychiatrisch beeinträchtigten
Bewohnern = 4 Kriterien und 14 Unterkriterien

�Pflege und medizinische Versorgung = 14 Kriterien
und 29 Unterkriterien

�Speise- und Getränkeversorgung = 7 Kriterien und
10 Unterkriterien

�Hauswirtschaft und Hygiene = 3 Kriterien und 3
Unterkriterien
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§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen:

Am 11.11.2008 vereinbarten die Vertragsparteien einen
Kriterienkatalog für den stationären Bereich, der 82 zu prüfende
Fragen in 5 Qualitätsbereichen umfasst:

1. Pflege und medizinische Versorgung

2. Umgang mit demenzkranken und anderen
gerontopsychiatrisch veränderten Menschen

3. Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung

4. Wohnlichkeit und Verpflegung

5. Befragung der Bewohner.
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Position Leistungserbringer

• Erfassung objektiver Daten und Fakten

• Revisionsklausel

• Strukturdaten

• Zufriedenheitsbefragung

• Gesamtnote

• Keine Gewichtung

• Vergleichbare Prüfergebnisse aus Zertifizierungen
und anderen Prüfverfahren
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Position Leistungserbringer

• Repräsentative Stichprobe

• Angemessene(s) Bewertungssystem und
Darstellung

• Bundeseinheitliche Gültigkeit

• Kein rückwirkendes Inkrafttreten

• Verfahrenssicherheit

• Kommentierungsmöglichkeit durch Einrichtung
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Zum Thema Transparenz

• Dies ist der Beginn der Veröffentlichung von
Qualitätsprüfergebnissen

• Umsetzung dieser Vereinbarung ein „Lernfeld“

• …..Monitoring…, um mit den Erfahrungswerten
konstruktiv zu arbeiten.
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Zum Thema Transparenz

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
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Anhang: § 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen:

Bewertet werden die Kriterien mit einem
Schulnotensystem (1 – 5), dem Skalenwerte (0 – 10)
hinterlegt sind.
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§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen

Das arithmetische Mittel der Benotung der insgesamt 64
Kriterien der Qualitätsbereiche 1. – 4. bildet die
Gesamtnote für die Einrichtung. Alle 5 Qualitätsbereiche
werden zudem auf dem Deckblatt der Veröffentlichung
mit ihren jeweils eigenen Noten ausgewiesen.
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§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen

Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass es derzeit
keine pflegewissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse
über valide Indikatoren der Ergebnis- und
Lebensqualität der pflegerischen Versorgung in
Deutschland gibt. Ausgegangen wurde bei der
Erarbeitung der Kriterien von den bisherigen
Erkenntnissen.

Daher wurde vereinbart, dass bei Vorliegen neuerer
Erkenntnisse die Ausarbeitungen entsprechend
angepasst werden müssen.
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§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen

„(1a) Die Landesverbände der Pflegekassen stellen
sicher, dass die von Pflegeeinrichtungen erbrachten
Leistungen und deren Qualität, insbesondere
hinsichtlich der Ergebnis- und Lebensqualität, für die
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich,
übersichtlich und vergleichbar sowohl im Internet als
auch in anderer geeigneter Form kostenfrei
veröffentlicht werden. ..

…Ergebnisse von Wiederholungsprüfungen sind zeitnah
zu berücksichtigen. In jeder Pflegeeinrichtungen sind
entsprechende Informationen auszuhängen.
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§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen

…„ Die Kriterien der Veröffentlichung einschließlich der
Bewertungssystematik sind durch den Spitzenverband
Bund der Pflegekassen, die Vereinigungen der Träger
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe und die Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände bis zum 30. September
2008 unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zu
vereinbaren.“
Bei Nichteinigung Schiedsstelle mit Festlegung bis 31.12.2008
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Aus der Begründung

...“Die Landesverbände der Pflegekassen haben
sicherzustellen, dass die in den Pflegeeinrichtungen
erbrachten Leistungen und deren Qualität offen gelegt
werden. Dabei sind insbesondere auch Aspekte der
Ergebnis- und Lebensqualität in den Einrichtungen zu
beachten.“...

...“Die Informationen sollen für jedermann barrierefrei
und ohne großen Aufwand kostenfrei zugänglich sein.
Sie sind sowohl im Internet als auch in anderer
geeigneter Form zu veröffentlichen.“...
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§ 114 Qualitätsprüfungen

�Prüfauftrag durch die Landesverbände der
Pflegekassen an den MDK

�Prüfung regelmäßig im Abstand von 1 Jahr ab 2011
(Regelprüfung)...“Die Regelprüfung erfasst
insbesondere wesentliche Aspekte des
Pflegezustandes und die Wirksamkeit der Pflege-
und Betreuungsmaßnahmen (Ergebnisqualität)“….

�Abs. 3: Prüfumfang ist angemessen zu verringern,
wenn Prüfung durch Heimaufsicht oder ähnlich mit
dem Ergebnis vorliegt, dass die Qualitäts-
anforderungen erfüllt sind.


